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97/ BL 
 
Landkreis Ebersberg 15. Wahlperiode 2020-2026 
Kreistag 06.Sitzung des Kreistages mit öffentlichem und 

nichtöffentlichem Teil 
 

Sitzung 
Montag, 14.12.2020, um 14:00 Uhr 

im Saal des ehemaligen Kreissparkassengebäudes; Sparkassenplatz 1 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 
TOP 1  Eröffnung der Sitzung; Feststellung der Anwesenheit, Entschuldigungen und 

Beschlussfähigkeit, ordnungsgemäße Ladung, Einwände zur Niederschrift und 
Genehmigung der Tagesordnung 

      
TOP 2  Personalia und Ehrungen 
      
TOP 3  Bürgerinnen und Bürger fragen 
      
TOP 4  Haushalt 2021; Beratung über den Haushalt 2021; Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan; Investitionsplan und Finanzplan 2022 - 2024; Stellenplan und 
Ausgleichszahlung an die Kreisklinik gGmbH 

      
TOP 5  Abfallwirtschaft; Deponienachsorge und Gebührenkalkulation 2021 bis 2024 
      
TOP 6  Erlass einer Satzung für die Durchführung von Rats- und Bürgerbegehren 
      
TOP 7  Kreisklinik Ebersberg gGmbH; Austritt von vier Mitgliedern aus der Gesundheit  

Oberbayern  GmbH 
      
TOP 8  Kreisklinik Ebersberg gGmbH; Halbjahresbericht 
      
TOP 9  Beteiligungsmanagement; Jahresbericht Energieagentur 
      
TOP 10  Jahresbericht aus der Arbeitsgruppe Politik und Verwaltung 
      
TOP 11  Jahresbericht aus dem Bayerischen Innovationsring 
      
TOP 12  Bekanntgabe von Eilentscheidungen 
      
TOP 13  Informationen und Bekanntgaben 
      
TOP 14  Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung 
      
TOP 15  Anfragen 
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98/03 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 9. Bayerischen 
Infektionsschutzmaß-nahmenverordnung (9. BayIfSMV) vom 30.11.2020 
 
Ab 04.12.2020 gelten für den Landkreis Ebersberg die Regelungen bei einer Sieben-
Tages-Inzidenz größer 200 (§ 25 der 9. BayIfSMV) 
 
Am Dienstag, 1. Dezember, trat die Neunte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in 
Kraft. Demnach werden die in Bayern bisher geltenden Beschränkungen aufgrund der Corona-
Pandemie über den 30. November hinaus bis zum 20. Dezember 2020 verlängert. 
 
Für den Landkreis Ebersberg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von aktuell 215,80 (Stand: RKI vom 
03.12.2020) gilt ab 04.12.2020 außerdem: 
 

• Untersagung von Märkten zum Warenverkauf mit Ausnahme des Verkaufs von 
Lebensmitteln im Rahmen regelmäßig stattfindender Wochenmärkte.  

• Sicherstellung des durchgehenden Einhaltens des Mindestabstands von 1,5 Metern in 
allen Schulen mit Ausnahme der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung sowie 
der Ab-chlussklassen durch Ergreifen geeigneter Maßnahmen, insbesondere durch 
Einführung von Wechselunterricht ab der Jahrgangsstufe acht, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

• Untersagung von Musikschul- und Fahrschulunterricht in Präsenzform 
• All diese Regelungen sind mit der 9. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des 

Freistaats Bayern automatisch gültig und bedürfen keiner gesonderten Regelung 
durch den Landkreis mehr. Und zwar mindestens so lange, bis der Inzidenzwert die 
Marke 200 sieben Tage in Folge unterschritten hat. 

 
 
Peter Heydecker 
Regierungsrat 
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